
      
      
 
                                                                                     
Verwaltervollmacht 
Vollmachtgeber:  

Die Wohnungseigentümergemeinschaft Verwaltungsobjekt Nr.: _________  

____________________________________________________________  

Die Verwalterin der o. a. Wohnungseigentümergemeinschaft:  

Michael Wronker Immobilien & Hausverwaltungen (e. Kfm.)                          

Talaue 51 

46286 Dorsten 

ist bevollmächtigt, die Wohnungseigentümergemeinschaft ab dem __.___ .20__ in allen gemeinschaftlichen 
Verwaltungsangelegenheiten außergerichtlich und gerichtlich ggf. mit anwaltlicher Hilfe zu vertreten.  

I 
Die Verwalterin ist berechtigt,  

1.  Rechte der Wohnungseigentümer gegenüber Dritten außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen, 
wahrzunehmen oder Ansprüche Dritter gegen die Gemeinschaft abzuwehren; 

2.  für die Eigentümergemeinschaft Vergleiche abzuschließen und Rechtsmittel einzulegen. Die Vollmacht gilt 
für Aktivverfahren und Passivverfahren, für die Zwangsvollstreckung und für Vollstreckungsvergleiche 
sowie bei Insolvenzverfahren 

3.  die Wohnungseigentümer als Berechtigte von Dienstbarkeiten gerichtlich oder außergerichtlich zu 
vertreten; 

4.  Verträge wie z.B. Dienst-, Werks-, Versicherungs- und Lieferverträge abzuschließen und aufzulösen, die 
zur Erfüllung von Beschlüssen der Wohnungseigentümergemeinschaft erforderlich sind. 

5.  für die Gemeinschaft einseitige Willenserklärungen wie z.B. Kündigungen und Mahnungen abzugeben. 

6.  wahlweise im eigenen Namen oder im Namen der Gemeinschaft mit Wirkung für und gegen die 
Wohnungseigentümer Hausgeldforderungen gemäß Wirtschaftsplan, Jahresabrechnungen und 
Sonderumlagen gegen säumige Wohnungseigentümer außergerichtlich und gerichtlich ggf. mit 
anwaltlicher Hilfe geltend zu machen. Die Regelung zu Ziffer 2 und 5 gelten entsprechend. 

7.  im Falle von Beschlussanfechtungen und allen sonstigen Verfahren i. S. des § 43 WEG zu Lasten der 
Wohnungseigentümer, die nicht Antragsteller sind, einen Rechtsanwalt zu beauftragen; im Falle von 
Zivilprozessen von Mitgliedern der Gemeinschaft gegen die verbleibenden zu Lasten der 
Wohnungseigentümer, die nicht Antragsteller sind, einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Die Regelungen 
zu Ziffer 2 und 5 gelten entsprechend. 

 
 
 
 
 

 
 
       Michael Wronker  

Immobilien & Hausverwaltungen (e.Kfm.)
... Wir machen Ihre 

 Wohn(t)räume wahr 



II 
Die Verwalterin ist ferner berechtigt:  

1.  Im Namen aller Wohnungseigentümer mit Wirkung für und gegen sie alle Leistungen und Zahlungen zu 
bewirken und entgegenzunehmen, die mit der laufenden Verwaltung zusammenhängen; 

2.  Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit diese an alle Wohnungseigentümer in 
dieser Eigenschaft gerichtet sind; 

3.  Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines der Gemeinschaft 
drohenden Rechtsnachteils erforderlich sind; 

4.  Untervollmacht für einzelne Verwaltungsangelegenheiten an Sonderkräfte zu erteilen. 

Erlischt die Vertretungsvollmacht der Verwalterin, ist diese Vollmacht den Wohnungseigentümern d. h. dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates unverzüglich zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht an der 
Urkunde steht der Verwalterin nicht zu.  

Ort, Datum:  

 

Unterschrift Verwalterin:    Unterschrift Vorsitzender des Beirates / Eigentümer(in):  

 

Mitglied des Beirates / Eigentümer(in):  Mitglied des Beirates / Eigentümer(in): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Talaue 51, 46286 Dorsten-Wulfen 
Telefon: 02369/24688 
Telefax: 02369/24689 

E-Mail: info@Wronker-Immobilien.de 
Homepage: http://www.Wronker-Immobilien.de 


